
Möglichkeit für die Ausstellungsordnung 
 

Folgende personenbezogenen Daten des Ausstellers (Name, Anschrift, Erreichbarkeit, 

Vereinszugehörigkeit und Kontodaten) werden im Schauprogramm auf der Grundlage 

des Art. 6 Abs. 1 Buchst. b) DSGVO gespeichert. 

Mit der Unterschrift auf dem Meldebogen stimmt der Aussteller, bei Jugend-Ausstellern 
der gesetzliche Vertreter, der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im 
Katalog – insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer sowie den Identifikations- und 
Bewertungsdaten der ausgestellten Tiere – zu. Weiterhin können diese Daten und 
Fotos, auch die der Tiere, an Print- und andere Medien übermittelt werden. Auf den 
Homepages der betreffenden Vereine und Verbände kann der Veranstalter Listen mit 
Ausstellernamen, Vereins- und Verbandszugehörigkeit und Ausstellungsergebnissen 
veröffentlichen. 
 
 
Darüber hinaus auf dem Meldebogen einen entsprechenden Passus aufnehmen 
 
Die Datenschutzerklärung  (Pkt. .. der Ausstellungsordnung) habe ich zur Kenntnis genommen. 


